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C. 95erfid)erung.
©in ©rittel biefcr ©ruppe ift für üas filter gefiebert, bie übrigen 12

laben keinerlei IfSenfion in 2lusficl)t. ©egen Unfall unb teilroeife auet)

gegen Krankheit ift bie Jjälftc oerfichert.

3 rt f a m m e n ft e II it n g.

2lus ben 141 nollftänbig ausgefüllten ©nquêtebogen entnehmen roir
alfo, bafj non

119 33orfte|erftellen 24 ungenügenb befolbet
22 ungenügenb penfioniert
28 gar nicht penfioniert finb;

23on 22 95orfte|erinnen 16 ungenügenb befolbet
4 ungenügenb penfioniert

11 gar nietjt penfioniert finb.
©as ©efamtbilb geigt uns, baff rair im Sdjroeig. 2lrmenergieher=

oerein alfo immer noch eine erhebliche 21ngahl oon ÎDTitgliebern gälten,
beren fogiale £age fe|r oerbefferungsroürbig ift. ÜJlödjten bocl) biefe
ÎOÎitteilungen bap beitragen, baff ba unb bort eine 2lnftalt fiel) an bem

richtigen Ort einreibt, unb roenn fie bann fie|t, roie ba ein nid)t gerabe
günftiges £ic|t auf fie fällt, fo möge fie ifjr 23eftes tun, fiel) in ein
günftigeres p fefeen.

2Bir rcerben biefe ©rgebniffe im 2luge behalten unb fpäter p ge=

gebener 3eit rcieber barauf prüchkommen.

Lieber die foziale üage unteres ftehr-
und DienTtperFonals.

3n ben folgenben Ausführungen ift unter 23efolbung ober £o|n immer
nur bie 23arentfcl)äbigung gemeint, ©ic freie Station, roie roir fie früher
als „normale" begeidpeten, roirb mit gang roentgen Ausnahmen überall
geroä|rt.

Staatliche unb kommunale SInftalten.
©ie £e|rer. ©ic fogiale £age ber £e|rer an biefen Anftalten ift

natürlich ebenfo oerfctjieben roie bie 23etriebe, in betten fie arbeiten.
Uinangiell gutgeftellte feinte ober Spegialanftalten mit befonbers ge=

fdjultem £e|rperfonal begaben unb ficljern ihre £eute ja meift beffer als
Anftalten allgemeinen ©|arakters. 2Bir finben aber and) ba fe|r grojfe
Unterfcljiebe, bie roir nur üerftefjen können, roenn roir ben Stanbort ber
Anftalten in 23etrac|t gießen. So ga|lt g. 23. eine Spegialanftalt auf bem
£anbe 3ü. 2200—3400.—, raäfjrenb biefelbe 2lrbeit in ber 9?ä|e einer
©rojfftabt mit 34—5500.— belohnt roirb. ©ine anbere länblidje Spegial»
anftalt ga|lt 3r. 30—4500.—, eine gleiche Anftalt in ber ©roffftabt
5r. 3800—6000.—.

2Bir halten bafür — bie 23erfammlung in £ocarno hat es auch be*

ftätigt —, bafe cin Anftaltsleljrer mit ißrrmarlehrerbilbung uttb ohne
fpegielle ijcilpäbagogifdje Stubien im ÜKinimum Sr. 2000.— 23arbefol=
bung mit normaler freier Station bekommen follte. S)iegu kämen nod)
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L. Versicherung.
Ein Drittel dieser Gruppe ist für das Alter gesichert, die übrigen 12

haben keinerlei Pension in Aussicht. Gegen Unfall und teilweise auch

gegen Krankheit ist die Hälfte versichert.

Z u s a m m e n st e l l u n g.

Aus den 141 vollständig ausgefüllten Enquêtebogen entnehmen wir
also, daß von

119 Vorsteherstellen 24 ungenügend besoldet
22 ungenügend pensioniert
28 gar nicht pensioniert sind;

Bon 22 Borsteherinnen 16 ungenügend besoldet
4 ungenügend pensioniert

11 gar nicht pensioniert sind.
Das Gesamtbild zeigt uns, daß wir im Schweiz. Armenerzieherverein

also immer noch eine erhebliche Anzahl vvn Mitgliedern zählen,
deren soziale Lage sehr verbesserungswürdig ist. Möchten doch diese

Mitteilungen dazu beitragen, daß da und dort eine Anstalt sich an dem

richtigen Ort einreiht, und wenn sie dann sieht, wie da ein nicht gerade
günstiges Licht auf sie fällt, so möge sie ihr Bestes tun, sich in ein
günstigeres zu setzen.

Wir werden diese Ergebnisse im Auge behalten und später zu
gegebener Zeit wieder darauf zurückkommen.

Ueber cîie sociale Läge unseres Lebr-
unä Dienstpersonals.

In den folgenden Ausführungen ist unter Besoldung oder Lohn immer
nur die Barentschädigung gemeint. Die freie Station, wie wir sie früher
als „normale" bezeichneten, wird mit ganz wenigen Ausnahmen überall
gewährt.

Staatliche und kommunale Anstalten.
Die Lehrer. Die soziale Lage der Lehrer an diesen Anstalten ist

natürlich ebenso verschieden wie die Betriebe, in denen sie arbeiten.
Finanziell gutgestellte Heime oder Spezialanstalten mit besonders
geschultem Lehrpersonal bezahlen und sichern ihre Leute ja meist besser als
Anstalten allgemeinen Charakters. Wir finden aber auch da sehr große
Unterschiede, die wir nur verstehen können, wenn wir den Standort der
Anstalten in Betracht ziehen. So zahlt z. B. eine Spezialanstalt auf dem
Lande Fr. 2200—3409.—, während dieselbe Arbeit in der Nähe einer
Großstadt mit 34—5500.— belöhnt wird. Eine andere ländliche Spezialanstalt

zahlt Fr. 30—4500.—, eine gleiche Anstalt in der Großstadt
Fr. 3800—6000.—.

Wir halten dafür — die Versammlung in Locarno hat es auch
bestätigt —, daß ein Anstaltslehrer mit Primarlehrerbildung und ohne
spezielle heilpädagogische Studien im Minimum Fr. 2000.— Barbesoldung

mit normaler freier Station bekommen sollte. Hiezu kämen noch
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bie prämiert für bic itnfaltoerficherung und teilmeife ber Siranken» und
Sßenfionskaffe. ASir glauben, in heutiger 3eit fei biefe Atinimalforberung
nicht gu fjoci) geftellt. ASir haben aud) in ber Sat nur nod) eine kommunale
Anftalt, bie biefes Minimum begahlt. Eeljrer, bic keinen Unterricht gu
erteilen haben unb neben bent Auffidjtsbienft geroöhnlid) ißrioatfütbien
betreiben können unb meift auch nicht lange in ber Stellung bleiben, er»
halten nur in groei Sailen meniger als bas Aîinimum, gewöhnlich biefes
unb bariiber bis St*. 3500.—. £ehrer, bie oollbefd)äftigt finb, alfo Unter»
rid)t in Schule unb Spnbfertigkeit erteilen ober aud) ianbmirtfctjaftlid)
ober geraerblid) arbeiten, begießen Sarbefolbungen oon Sr. 2000.— bis
Sr. 6024.— unb finb meift aud) genügenb gefiebert.

Sie £ e h r e r i n n e n. Sa, roo bie £et)rerinnen bas gleiche Arbeits»
penfum rcie bie £el)rer gu beroältigen haben, ift ihnen meift aud) biefelbe
Sefolbung gemährt, raas nur recht ift. Sie fielen faft überall über bem
Alinimum non Sr. 2000.— unb erreichen in ben Stäbten an Spegial»
anftalten Sargehälter bis gu Sr. 5510.— mit freier Station unb Sicherung.
Sas ift erfreulich-

Ueberall finden mir oertraglid) geroährte Serien oon 3—11 ASochen,
je nad) bem Charakter ber Anftalt. A3ir treffen 7 Anftalten, bie ihrem
£ehrperfonaI bie nicht gebrauchte freie Station pro Serientag mit Sr. 1.50
bis Sr. 3.15 oergüten.

A3ir konftatieren mit (Genugtuung, baff bie £el)rkräfte an ben ftaat»
liehen unb kommunalen Anftalten mit gang kleinen Ausnahmen gut
geftellt finb, ja, baff biefe (Gruppe eigentlich im Serhättnis gu derjenigen
ber Anftaltsleiter retatio beffer bafteht. A3ir gönnen biefen Aîitarbeitern
ihre gute Stellung unb möchten gerne aucl) ben £el)rkräften ber übrigen
Anftaltsgruppen ähnliche Arbeitslöhne unb Sicherung münfd)en.

©emetmtiiftige unb iJSripatanftûlten.
Sic £ehrerfrage fpielte in biefer Anftaltsgruppe oon jeher eine

wichtige Giolle. Silagen über bie Schwierigkeit, gute Slräfte gu finben,
mürben immer laut. Sclplb baran maren aber meift bie geringen Sefol»
bungen unb bas Sehlen jeglicher Sidjerftellung, nebft gu grofjer Pflichten»
laft. 3n ben legten 3ahren hohen fid) bie Serhältmffe jeboch erfreulidg
gebeffert.

Sie fiercer. Safe bas £ehrerperfonal biefer ©ruppe nicht fo gut
geftellt ift mie basjenige ber ftaatlichen Anftalten, ift begreiflid). Sie
Sefolbungsunterfd)iebe finb aud) bei meitem nicht fo grojj. Auffallend
finb in oielen Sailen bie niedrigen Anfangsfaläre, aud) in Spegialanftalten.

©s begiefjen ein ÎOIajitnum unter Sr. 2000.— 5 £eljrer
Son Sr. 1200—3000.— 7 „
Son Sr. .2000—4400 — 19 „

Alles mit normaler freier Station. Ohne freie Station raerben Se»
folbungen oon Sr. 4800—6000.— begahlt.

Se r i e no e r h ölt n i f f e. Aufjer einer Anftalt geraähren alle ihren
£ehrern oertraglid) feftgefehite Serien, die je nad) dem ©harakter ber
Anftalt — üielleicl)t auch nad) demjenigen ber Slommiffion ober des Sor»
ftehers — 1—14 ASodjen dauern. ASenn mir bie normale Seriengeit auf
4 ASodjen anfeilen, fo hätten 13 £ehrer gu kurge Serien, roäl)renb bie

— 12 —

die Prämien für die Unfallversicherung und teilweise der Kranken- und
Pensionskasse. Wir glauben, in heutiger Zeit sei diese Minimalforderung
nicht zu hoch gestellt. Wir haben auch in der Tat nur noch eine kommunale
Anstalt, die dieses Minimum bezahlt. Lehrer, die keinen Unterricht zu
erteilen haben und neben dem Aufsichtsdienst gewöhnlich Privatstudien
betreiben können und meist auch nicht lange in der Stellung bleiben,
erhalten nur in zwei Fällen weniger als das Minimum, gewöhnlich dieses
und darüber bis Fr. 3500.—. Lehrer, die vollbcschäftigt sind, also Unterricht

in Schule und Handfertigkeit erteilen oder auch landwirtschaftlich
oder gewerblich arbeiten, beziehen Barbesoldungen von Fr. 2000.— bis
Fr. 6024.— und sind meist auch genügend gesichert.

Die Lehrerinnen. Da, wo die Lehrerinnen das gleiche Arbeitspensum

wie die Lehrer zu bewältigen haben, ist ihnen meist auch dieselbe
Besoldung gewährt, was nur recht ist. Sie stehen fast überall über dem
Minimum von Fr. 2000.— und erreichen in den Städten an Spezial-
anstalten Bargehälter bis zu Fr. 5510.— mit freier Station und Sicherung.
Das ist erfreulich.

Ueberall finden wir vertraglich gewährte Ferien von 3—11 Wochen,
je nach dem Charakter der Anstalt. Wir treffen 7 Anstalten, die ihrem
Lehrpersonal die nicht gebrauchte freie Station pro Ferientaq mit Fr. 1.50
bis Fr. 3.15 vergüten.

Wir konstatieren mit Genugtuung, daß die Lehrkräfte an den
staatlichen und kommunalen Anstalten mit ganz kleinen Ausnahmen gut
gestellt sind, ja, daß diese Gruppe eigentlich im Verhältnis zu derjenigen
der Anstaltsleiter relativ besser dasteht. Wir gönnen diesen Mitarbeitern
ihre gute Stellung und möchten gerne auch den Lehrkräften der übrigen
Anstaltsgruppen ähnliche Arbeitslöhne und Sicherung wünschen.

Gemeinnützige und Privatanstalten.
Die Lehrerfrage spielte in dieser Anstaltsgruppe von jeher eine

wichtige Rolle. Klagen über die Schwierigkeit, gute Kräfte zu finden,
wurden immer laut. Schuld daran waren aber meist die geringen
Besoldungen und das Fehlen jeglicher Sicherstellung, nebst zu großer Pflichtenlast.

In den letzten Iahren haben sich die Verhältnisse jedoch erfreulich
gebessert.

Die Lehrer. Daß das Lehrerpersonal dieser Gruppe nicht so gut
gestellt ist wie dasjenige der staatlichen Anstalten, ist begreiflich. Die
Besoldungsunterschiede sind auch bei weitem nicht so groß. Auffallend
sind in vielen Fällen die niedrigen Anfangssaläre, auch in Spezialanstalten.

Es beziehen ein Maximum unter Fr. 2000.— 5 Lehrer
Bon Fr. 1200—3000.— 7 „
Bon Fr. 2000—4400 — 19 „

Alles mit normaler freier Station. Ohne freie Station werden
Besoldungen von Fr. 4800—6000.— bezahlt.

Ferienverhältnisse. Außer einer Anstalt gewähren alle ihren
Lehrern vertraglich festgesetzte Ferien, die je nach dem Charakter der
Anstalt — vielleicht auch nach demjenigen der Kommission oder des
Borstehers — 1—14 Wochen dauern. Wenn wir die normale Ferienzeit auf
4 Wochen ansetzen, so hätten 13 Lehrer zu kurze Ferien, während die
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ÎDÎet)r5at)l genügenb, ja fogar reichlich 3eit haben, ifjre Gräfte îuicber gu
fammetn. — Seriengelber raerben nur in 4 Malien bcgaîjlt, non Sr. 2.—
bis Sr. 4.— pro Sag.

^^ e n j i o n. 3n ben roeitaus meiften Saiten jinb bie £ei)rer nicht in
einer ^enfionskaffe, roas bei ber i)ier Ijerrfcfjenben Sreigügigkeit uni)
meift nur kurgen iJlnftellungsgeit (2—4 3ai)re burchfctjnittlich) begreiflid)
ift. ©in Sroft immerhin bleibt ben meiften: es roerben itjnen bei ber
^enfionierung bie in ber ülnftalt gugebradjten Sienftjahre angerechnet.
3)tei)r als bie J)älfte finb gegen Unfall oerfichert burd) bie îlnftalt.

Sie £el)rerinnen. Obfdjon roir grunbfätjtid) ber ÎDteinung finb,
bafe eine £cl)rerin bei gleichen Pflichten auch bie gleiche Belohnung raie
ber Cehrer erhalten füllte, fo miiffen rair es oerfteheu, roenn hier burchroegs
bie Cehrerin raeniger 33arlohn erhält, ©s liegen hier bie 33erhältniffe;
etraas anbers. 3>er Eehrer hat ba meift ben ftrengern ^lah, benken roir
nur an lanbrairtfchaftliche îfnftalten, roo ber Sehrer faft ben gangen
Sommer hiuburd) als praktifdjer Sanbroirt arbeiten muh. Sas 53ilb
ergibt eine SOtinberbefolbung ber Mehrerin gegenüber bem Cehrer oon
Sr. 200—400.—. ülls 9Jtinimatlohn hatten rair Sr. 1800.—, bei gleichen
Ceiftungen raie beim Cehrer auch Sr. 2000.— nebft normaler freier Station
ben heutigen Serhältniffen entfprechenö. Somit raären oon ben 34
Eehrerinnenfteilen 18 ungemigenb befolget, raährqnb 16 £öhne bis gu
Sr. 4100.— erhalten, ja, eine Cehrftelle ohne freie Station ift mit Sranken
5640—8060.— botiert. Siefe lehtern Saläre finben rair nur in Spegial=
anftalten.

Serien finb burchroegs feftgefebt. Sie bauern 2—14 SBochen, je
nach Stellung unb iîlnftaltscharakter. 3lur in groei Sailen raerben Seriem
gelber begahlt, unb groar Sr. 2.— pro Sag.

6 Cehrerinnen finb penfionsberedjtigt ober fonftrcie gefiebert unb 17
finb gegen Unfall ocrficfjert.

Sie îlnftalten gemeinnüt)igen unb prioaten ©harakters haben alle
Urfadje, ben Sefolbungsoerhältniffen, befonbers aber ber Sicherung ihres
£et)rperfonals oolle "Jlufmerkfamheit gu fdjenken, roenn fie gut oorgebilbete
unb pflichtgetreue SDlitarbeiter fid) erhalten uralten. Sas gilt gang be=

fonbers für bie kommenbe 3eit. 2Bo eine Ißenfionierung burd) eine
öffentliche S^affe nicht möglich tft, fottte burd) ©inkauf in eine £ebens=
oerficherung ober burch bas ÎDÎittel ber Sparkaffe ober aud) burd) ©r=
rid)tung eines eigenen Sonbs ben Cehrkräften etraas in iJIusfidjt geftellt
raerben können. 9îur fdjon ber ©ebanke, bah bie itlnftalt für bie Sid)e=
rung etraas bereitftellt, ftärkt ben Seuten ben SMllen gum Ausharren.

Sienftperfonal.
3m allgemeinen trifft es auch hier gu, bah bas ^erfonal ber ftaat=

liehen unb kommunalen 2lnftatten beffer geftellt ift als in ben anbern, raas
gu begreifen unb gu begrüben ift; beim ber Staat unb bie ©emeinben
follen ba oorangeljen unb bie anbern ttachgugiel)en fucfjen. 2Bir roollen
3hnen hier einmal mit ÎDIaritnalgahlen aufroarten.

S>öchftbefoIbete ©ehilfiunen im Haushalt in ftaatlichen Anftalten
erhalten Sr. 240—320.— pro 9Jîonat, ©ehilfinnen im Saushalt in ge=
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Mehrzahl genügend, ja sogar reichlich Zeit haben, ihre Kräfte wieder zu
sammeln, — Feriengelder werden nur in 4 Fällen bezahlt, von Fr. 2.—
bis Fr, 4.-— pro Tag.

Pension, In den weitaus meisten Fällen sind die Lehrer nicht in
einer Pensionskasse, was bei der hier herrschenden Freizügigkeit und
meist nur kurzen Anstellungszeit (2—4 Jahre durchschnittlich) begreiflich
ist. Ein Trost immerhin bleibt den meisten: es werden ihnen bei der
Pensionierung die in der Anstalt zugebrachten Dienstjahre angerechnet.
Mehr als die Hälfte sind gegen Unfall versichert durch die Anstalt.

Die Lehrerinnen. Obschon wir grundsätzlich der Meinung sind,
daß eine Lehrerin bei gleichen Pflichten auch die gleiche Belohnung wie
der Lehrer erhalten sollte, so müssen wir es verstehen, wenn hier durchwegs
die Lehrerin weniger Barlohn erhält. Es liegen hier die Verhältnisse
etwas anders. Der Lehrer hat da meist den strengern Platz, denken wir
nur an landwirtschaftliche Anstalten, wo der Lehrer fast den ganzen
Sommer hindurch als praktischer Landwirt arbeiten muß. Das Bild
ergibt eine Minderbesoldung der Lehrerin gegenüber dem Lehrer von
Fr. 200—400.—. Als Minimallohn halten wir Fr. 1800.—, bei gleichen
Leistungen wie beim Lehrer auch Fr. 2000.— nebst normaler freier Station
den heutigen Verhältnissen entsprechend. Somit wären von den 34
Lehrerinnenstellen 18 ungenügend besoldet, währgnd 16 Löhne bis zu
Fr. 4100.— erhalten, ja, eine Lehrstelle ohne freie Station ist mit Franken
5640—8060.— dotiert. Diese letztern Saläre finden wir nur in Spezial-
anstalten.

Ferien sind durchwegs festgesetzt. Sie dauern 2—14 Wochen, je
nach Stellung und Anstaltscharakter. Nur in zwei Fällen werden Feriengelder

bezahlt, und zwar Fr. 2.— pro Tag.
6 Lehrerinnen sind pensionsberechtigt oder sonstwie gesichert und 17

sind gegen Unfall versichert.
Die Anstalten gemeinnützigen und privaten Charakters haben alle

Ursache, den Besoldungsverhältnissen, besonders aber der Sicherung ihres
Lehrpersonals volle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie gut vorgebildete
und pflichtgetreue Mitarbeiter sich erhalten wollen. Das gilt ganz
besonders für die kommende Zeit. Wo eine Pensionierung durch eine
öffentliche Kasse nicht möglich ist, sollte durch Einkauf in eine
Lebensversicherung oder durch das Mittel der Sparkasse oder auch durch
Errichtung eines eigenen Fonds den Lehrkräften etwas in Aussicht gestellt
werden können. Nur schon der Gedanke, daß die Anstalt für die Sicherung

etwas bereitstellt, stärkt den Leuten den Willen zum Ausharreu.

Dienstpersonal.

Im allgemeinen trifft es auch hier zu, daß das Personal der
staatlichen und kommunalen Anstalten besser gestellt ist als in den andern, was
zu begreifen und zu begrüßen ist! denn der Staat und die Gemeinden
sollen da vorangehen und die andern nachzuziehen suchen. Wir wollen
Ihnen hier einmal mit Maximalzahlen aufwarten.

Höchstbesoldete Gehilfinnen im Haushalt in staatlichen Anstalten
erhalten Fr. 240—320.— pro Monat, Gehilfinnen im Haushalt in ge-
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meinmitjigen unb prioaten "Jlnftalten 34. 200—250.— pro SOÎoriat. 3n
beiben ©ruppen begießen mel)r als bie Hälfte ber Haushaltgehilfinnen
3r. 100.— SJlajimalbefotbung.

Vom eigentlichen 1)3 f l e g e p e r f o n a l begießen
£| 3ti ftaatlidjen 3Iuftalten

meibliclje IHngefteltte 3r. 60—170 pro SHonat
männliche eingestellte „ 70—220 „ „

3ti iprioatanflülten
meiblictje eingestellte 3r. 40—150 pro SDtonut
männliche eingestellte „ 60—150 „ „
Ce^tere ohne freie Station „ 430—460 „ „

©in roichtiges Kapitel könnte man über bie 5t?öd)innen fdjreü
ben, biefe teuren, empfinbfatnen 5)errfi^erinnen im bergen bes Kaufes,
eiuct) biefe haben es in ben ftaatlidjen unb kommunalen betrieben im
allgemeinen beffer. 3)a gibt es £öt)ne oon 3r. 200—290.—, raobei ber
5>urct)fct)nitt über 3r. 100.— liegt. 3n ben 1)3rioatanftatten fteljt ber
t)öd)fte £ot)n bei 3r. 150.—, ber ©urdifctjnittloljn beträgt 3r. 100.—.

V3 ä f cl) e r i n n e n, benen bie Veforgung ber 2Bafct)küct)e felbftänbig
anoertraut roerben kann, oerbienen in Staatsanftalten 3r. 100—195.—,
in 1)3rioatanftalten Jr. 70—140.—. 3n ben letjtern roerben bie V3ä]clje=
rinnen tjäufig nod) als Saglötjnerinnen begat)lt. Sie erhalten nebft ber
Äoft Bx. 6—7.—.

3>aslanbroirtfd)aftlid)e 1)3 e r f o n a l. 3n Staats* unb 5?om=

munalbetrieben erhalten Äütier nebft freier Station 3r. 100—270.—, je
naef) ber ©röjje bes Viehftanbes. 3n mittleren betrieben burd)fd)nitttict)
3r. 120—140.—. Verheiratete 5\?ül)er ober ejterne 3r. 250—350.—. 3n
1)3rioatbetrieben erhalten 5t?üher .34. 60—150.—, ohne freie Station
'3r. 300.—, nur bie 51oft frei 34. 180.—.

©üterknechte unb Narrer erhalten in Staatsbetrieben £öljne oon
34. 60—130.—, 9Jteifterkned)te bis 3r. 410.—. 3n ben anbern Ulnftalten
S1!. 60—120.—, 3Heifterkned)te bis 34. 150.—, ejterne bis 3r. 300.—.

©ärtner, bie felbftänbig mit ©ehitfen arbeiten, in ber îlnftatt
£et)r!inge aushüben ober oerheiratet finb, faegiehen in ben Staatsbetrieben
£öt)ne oon 3r. 200—470.—. ©eroohnlictje ©ärtner 3r. 100—200.—. 3n
ben Ißrioat* unb gemeinnützigen ?lnftalten treffen mir für oerheiratete
ober ejterne ©ärtner £öhne oon 3r. 100—500.—, für 9Jîeiftergârtner
3r. 150—200.—, für geroöhnlictje ©ärtner 3r. 100—150.—.

Ulus alten Siefen Angaben erfehen rcir, bah im allgemeinen bas
©ienftperfonal in beiben "änftattsgruppen geitgemäfj belöhnt roirb. ©s
ift bas erfreulich; aber bagu ift p fagen, bah bei ber £ohnbemeffung bes
^erfonats bie ©ienftbotennot überhaupt mitgewirkt hat. 3)ic 5Iuffichts=
kommiffionen haben es nicht fo fctjroer, geeignete Vorfteher ober £ehr=
kräfte p geroinnen, als ein Dlnftaitsleiter gute Unechte unb SJtägbe, ober
bie Hausmutter eine treue, arbeitstüd)tige ©chilfin, bie feft pr £eitung
fteht. 3>eshalb firtb burdjioegs bie £öhne bes 1)3erfonals im Verhältnis gu
ben Vefolbungen ber £eiter unb £el)rer erheblich höher. 2)as ift eine ©r=
fcheinung, bie feit bem 5?riege in oielen anbern Vetrteben auch bemerkt
roirb. V3ir begabten bem 1)3erfonal aber gerne biefe hohem £öl)ne, roenn
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meirmützigen und privaten Anstalten Fr. 200—250.— pro Monat. Fn
beiden Gruppen beziehen mehr als die Hälfte der Haushaltgehilfinnen
Fr. 100.— Maximalbesoldung.

Vom eigentlichen Pflegepersonal beziehen
In staatlichen Anstalten

weibliche Angestellte Fr. 60—170 pro Monat
männliche Angestellte „ 70—220 „ „

weibliche Angestellte Fr. 40—150 pro Monat
männliche Angestellte „ 60-150 „ „
Letztere ohne freie Station „ 430—460 „ „

Ein wichtiges Kapitel könnte man über die Köchinnen schreiben,

diese teuren, empfindsamen Herrscherinnen im Herzen des Hauses.
Auch diese haben es in den staatlichen und kommunalen Betrieben im
allgemeinen besser. Da gibt es Löhne von Fr. 200—290.—, wobei der
Durchschnitt über Fr. 100.— liegt. Fn den Privatanstalten steht der
höchste Lohn bei Fr. 150.—, der Durchschnittlohn beträgt Fr. 100.—.

Wäscherinnen, denen die Besorgung der Waschküche selbständig
anvertraut werden kann, verdienen in Staatsanstalten Fr. 100—195.—,
in Privatanstalten Fr. 70—140.—. In den letztern werden die Wäscherinnen

häufig noch als Taglöhnerinnen bezahlt. Sie erhalten nebst der
Kost Fr. 6—7.—.

Das landwirtschaftliche Personal. In Staats- und
Kommunalbetrieben erhalten Kllher nebst freier Station Fr. 100—270.—, je
nach der Größe des Mehstandes. In mittleren Betrieben durchschnittlich
Fr. 120—140.—. Verheiratete Küher oder externe Fr. 250—350.—. In
Privatbetrieben erhalten Küher Fr. 60—150.—, ohne freie Station
Fr. 300.—, nur die Kost frei Fr. 180.—.

Güterknechte und Karrer erhalten in Staatsbetrieben Löhne von
Fr. 60—130.—, Meisterknechte bis Fr. 410.-. In den andern Anstalten
Fr. 60-120.—, Meisterknechte bis Fr. 150.—, externe bis Fr. 300.—.

Gärtner, die selbständig mit Gehilfen arbeiten, in der Anstalt
Lehrlinge ausbilden oder verheiratet sind, beziehen in den Staatsbetrieben
Löhne von Fr. 200—470.—. Gewöhnliche Gärtner Fr. 100—200.—. In
den Privat- und gemeinnützigen Anstalten treffen wir für verheiratete
oder externe Gärtner Löhne von Fr. 100—500.—, für Meistergärtner
Fr. 150—200.—, für gewöhnliche Gärtner Fr. 100—150.—.

Aus allen diesen Angaben ersehen wir, daß im allgemeinen das
Dienstpersonal in beiden Anstaltsgruppen zeitgemäß belöhnt wird. Es
ist das erfreulich! aber dazu ist zu sagen, daß bei der Lohnbemessung des

Personals die Dienstbotennot überhaupt mitgewirkt hat. Die
Aufsichtskommissionen haben es nicht so schwer, geeignete Borsteher oder
Lehrkräfte zu gewinnen, als ein Anstaltsleiter gute Knechte und Mägde, oder
die Hausmutter eine treue, arbeitstllchtige Gehilfin, die fest zur Leitung
steht. Deshalb sind durchwegs die Löhne des Personals im Verhältnis zu
den Besoldungen der Leiter und Lehrer erheblich höher. Das ist eine
Erscheinung, die seit dem Kriege in vielen andern Betrieben auch bemerkt
wird. Wir bezahlen dem Personal aber gerne diese höhern Löhne, wenn
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es uns getreulich hilft, menu es jebergeit unö überall gu uns ftefjt unb
feiner tedjnifctjen Aufgabe geroacijfen ift.

S)i e S e r i e no e r 1) ä 11 ni f f e. 3n ben 58 ftaatlidjen unb kommu»
nalen Snftalten merben bem ^erfonal faft überall Serien berailligt. 3
kommunale 2Baifenf)äufer haben es nocl) nicht fertig gebracht, ihrem Unecht
ober ber Köchin im 3af)re einige Sage freizugeben. 2)ie Sauer ber Serien
für ©etjilfinnen unb ^öctjinnen beträgt 1—5 SBoci)en, für tanbroirtfchaft»
liches ^erfonal 1—3 S3ocl)en, je rtad) ben 2>ienftjal)ren. Seriengelb für
nidjt benühte Serköftigung begaben 19 Setriebe, unb graar Sr. 1.50
bis Sr. 3.15 pro Sag.

Son ben 76 ißriuat» unb gemeinnützigen iünftalten gibt es nocl) 6,
bie keine ober nur fragliche Serien geroät)ren unb rceitere 6 Setriebe
begat)len Seriengelber oon Sr. 1.50—3.—.

tHuct) in begug auf bie Serienoertjältniffe ftellt fiel) bas iperfonal
relatio beffer als bie Sorfteljersleute unb £el)rerfct)aft. (gegenüber ben 20
Heimleitern, bie keine Serien machen, finb es nur 4 Steinte, bie bem

fßerfonal Serien nicht geftatten. ©s können îlngeftellte eher buret) lüus»
Hilfen abgetöft unb itjre Arbeit aitcl) eher auf anbere Schultern ©erteilt
merben.

S5as enblid) bie S ici) erringen betrifft, fo kommen ba aujjer ben

ftaatlidjen obligatorifctjen f3enitonskaffen ber Staatsangeftetlten meift auch

Serficherungen gegen Krankheit unb Unfall in Sctraçht. 3n nod) 8

kommunalen iünftaltcn ift bas Ißerfonal nad) keiner 9iid)tung l)in oer»
fiebert. Hoffentlich bleibt bas aber nidjt mehr lange fo. Ueberau fünft
beftehen tranken» unb Unfalluerficherung, toobei gemöhnlich ein kleiner
Ißrämienteil bas ^erfonal, ben roeitaus gröfjern Seil ober oielfact) bie

gange Ißrämie ber Setrieb begabt.
S3ir fanben noch 15 ^3rioat= unb getneinnütjige Snftalten, roo bas

^erfonal nod) nicht uerfichert ift. S3ir oerftehen es nidjt, raenn
geftellte, bie mit Sltafdjinen unb Sieren hantieren muffen, gegen Unfälle
nidjt uerfichert merben, mo bod) bie ©eiegenheit hiegu einem faft auf=
genötigt rairb unb überall eine Haftpflicht anerkannt ift. Sei ©rkran»
kungen leichterer Srt kann ja bie 5tnftalt fdjon helfen, fie rairb ihren
türgt unb ihr ^rankengimmer gur Serfügung ftellen; aber bei fdjroierigen
unb lange bauernben Sätlen ober bei foldjen, bie einen bleibenben 9tach=
teil gurüdrlaffen, bürfte fie nur froh fein, bie Hilfe einer Stoffe in "Sinfpruch
nehmen gu können. Sehr gu empfehlen ift, mittelft ber Sparkaffe ben für
eine ^enfionierung nicht in Setradjt kommenben iüngeftellten bod) irgenb»
eine Hilfe für bas iülter ober bei eintretenber 3noalibität gu bieten. Stach
ben iünfäizen, bie g. S. im S3aifenl)aus St. ©allen gelten, begat)lt ber
Sngeftellte 5% uom anrechenbaren Cohn, b. h- nom Sarlohn plus Statural»
leiftung, jeben 9Jtonat ein, mäljrenb bie Sermaltung 7 o/0 einlegt. Sas
gibt mit ben 3at)ren eine hiibfdje Summe, bie beim 9tiicktritt ober fchon
früher, bei eintretenber 3nualibität, bem Setreffenben fetjr moljl gu flatten
kommt. 2)as SBaifenhaus ift gerne bereit, bas betreffenbe 9ieglement
Sntereffenten guguftcllen.

S ch l u h ro o r t. 2Bir fehen aus biefer ©nquête, bah aod) eine er»

hebliche Sngat)! unferer SJtitglieber fogial fo geftellt finb, raie es fich roeber
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es uns getreulich hilft, wenn es jederzeit und überall zu uns steht und
seiner technischen Ausgabe gewachsen ist,

D i e F e ri e n v e r h ä l t ni s s e, In den 58 staatlichen und kommunalen

Anstalten werden dem Personal fast überall Ferien bewilligt, 3
kommunale Waisenhäuser haben es noch nicht fertig gebracht, ihrem Knecht
oder der Köchin im Jahre einige Tage freizugeben. Die Dauer der Ferien
für Gehilfinnen und Köchinnen beträgt 1—5 Wochen, für landwirtschaftliches

Personal 1—3 Wochen, je nach den Dienstjahren. Feriengeld für
nicht benützte Berköstigung bezahlen 19 Betriebe, und zwar Fr. 1,50
bis Fr. 3.15 pro Tag,

Bon den 76 Privat- und gemeinnützigen Anstalten gibt es noch 6,
die keine oder nur fragliche Ferien gewähren und weitere 6 Betriebe
bezahlen Feriengelder von Fr. 1,50-3,-.

Auch in bezug auf die Ferienverhältnisse stellt sich das Personal
relativ besser als die Vvrstehersleute und Lehrerschaft, Gegenüber den 20
Heimleitern, die keine Ferien machen, sind es nur 4 Heime, die dem

Personal Ferien nicht gestatten. Es können Angestellte eher durch
Aushilfen abgelöst und ihre Arbeit auch eher auf andere Schultern verteilt
werden.

Was endlich die Sicherungen betrifft, so kommen da außer den

staatlichen obligatorischen Pensionskassen der Staatsangestellten meist auch

Versicherungen gegen Krankheit und Unfall in Betracht, In noch 8

kommunalen Anstalten ist das Personal nach keiner Richtung hin
versichert, Hoffentlich bleibt das aber nicht mehr lange so, Ueberali sonst
bestehen Kranken- und Unfallversicherung, wobei gewöhnlich ein kleiner
Prämienteil das Personal, den weitaus größern Teil oder vielfach die

ganze Prämie der Betrieb bezahlt.

Wir fanden noch 15 Privat- und gemeinnützige Anstalten, wo das
Personal noch nicht versichert ist. Wir verstehen es nicht, wenn
Angestellte, die mit Maschinen und Tieren hantieren müssen, gegen Unfälle
nicht versichert werden, wo doch die Gelegenheit hiczu einem fast
aufgenötigt wird und überall eine Haftpflicht anerkannt ist. Bei Erkrankungen

leichterer Art kann ja die Anstalt schon helfen, sie wird ihren
Arzt und ihr Krankenzimmer zur Verfügung stellen; aber bei schwierigen
und lange dauernden Fällen oder bei solchen, die einen bleibenden Nachteil

zurücklassen, dürfte sie nur froh sein, die Hilfe einer Kasse in Anspruch
nehmen zu können. Sehr zu empfehlen ist, mittelst der Sparkasse den für
eine Pensionierung nicht in Betracht kommenden Angestellten doch irgendeine

Hilfe für das Alter oder bei eintretender Invalidität zu bieten. Nach
den Ansätzen, die z. B. im Waisenhaus St, Gallen gelten, bezahlt der
Angestellte 5 o/o vom anrechenbaren Lohn, d. h, vom Barlohn plus Naturalleistung,

jeden Monat ein, während die Verwaltung 7 o/g einlegt. Das
gibt mit den Iahren eine hübsche Summe, die beim Rücktritt ober schon

früher, bei eintretender Invalidität, dem Betreffenden sehr wohl zu statten
kommt. Das Waisenhaus ist gerne bereit, das betreffende Reglement
Interessenten zuzustellen.

Schlußwort, Wir sehen aus dieser Enquete, daß noch eine
erhebliche Anzahl unserer Mitglieder sozial so gestellt sind, wie es sich weder
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mit ber auf fie gelegten Arbeitslaft, nod) mit ben heutigen lanbläufigen
Anfdjauungen oereinbaren läßt. Dîoct) an manchen Orten biirfte fid) bie

Anftaltskommiffion etroas meijr ins 3eug legen, bie nötigen Wittel gu
befdjaffen, um nictjt nur iïjren Pfleglingen alles Nötige gukommen gu
laffen, fonbern aucf) beren Pfleger ein forgenfreieres Schaffen unb geben

gu bieten. Wöge unfere ©nquête bagu beitragen, bafj in abfefjbarer 3eit
alle lieben !2Imtsbriiber= unb =Sd)raeftern mitfamt iljren Hilfskräften ben
wofyloerbienten £ol)n erhalten unb eine beruljigenbe Sicherung für biei

Altersjaljre in Ausfid)t fjaben. Opferfinn unb 3bealismus in ©l)ren! Aber
unfer Weifter fpridjt: Oer Arbeiter ift feines £ol)nes roert.

Anhang.
©s ift mertooll, gu erfahren, roie im Pergleict) gu oorfteljenben Aus*

füljrungen, g. 53. bas perfonal in ben ftabtgürd)erifd)en An*
ftalten. finangiell geftellt ift. £aut Reglement com 6. Oegember 1924
rcirb es in folgenbe klaffen eingeteilt:
klaffe l Sr. 200—300 per Wonat: Werkmeifter I, Auffeljer i, Ober*

fcbrcefter I.
klaffe II Sr. 170—250: Werkmeifter II, Auffeljer II, Oberfdjroefter II,

S^ranhenroärter.
klaffe III Sr. 140—220: ^rankenfd)tneftern, perfonal mit ergiefjerifdjen

Aufgaben, Hanbwerker, gelernte ©ärtner.
klaffe IV Sr. 100—200: Hausbeamtinnen (nacl) bem neuen ©ntrourf

kommen Hausbeamtinnen in klaffe III), mann*
lid)es gelerntes perfonal für ©eroerbebetrieb
unb £anbroirtfd)aft (Porarbeiter, ungelernte
©ärtner, Welker), $öd)innen I.

klaffe V Sr. 80—150: ©elerntes roeiblidjes perfonal: ^ödjinnen II,
©et)ilfinnen, 6cf)neiberinnen, £ingèren, Wä=
fd)erinnen, Wärterinnen, ungelerntes männ*
iidjes Perfonal: S^ned)te, Hausburfdjen ufro.

klaffe VI Sr. 50— 90: Ungelerntes weibliches perfonal: Haus*, 3im=
mer* unb 5lüd)enmäbd)en ufro.

Oie freie Station (^oft, £ogis unb Peforgung ber Wäfdje) mirb mit
Sr. 135.— für ben Wonat unb per Äopf gemertet. Oeim ©intritt gilt
bie Winbeftbefolbung als 91egel, bie Hädlftbefolbung roirb nad) 10 Oienft*
jaljren erreicht.

Serien rcerben gewährt:
3m 1. bis 4 Oienftjafjr 9 Arbeitstage
Pon bem 3al)re an, in bem fie gurücklegen
bas 5. Oienftjaljr ober 28. Altersjatjr 12 „

11. „ „ 35. „ 18
50. „ 24

Perbringt bas perfonal bie Serien auswärts, fo erfjält es eine Par*
oergütung oon Sr. 3.— im Sag.

3n ber Olegel foil bas perfonal 61 9îuf)etage im 3af)r erhalten.
Oie wirkliche Arbeitsgeit beträgt im allgemeinen 10 Stunben täglid),

oljne ©ffensgeit unb 91ul)epaufe. ©. ©ojjauer, 3üricf)-
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mit der auf sie gelegten Arbeitslast, noch mit den heutigen landläufigen
Anschauungen vereinbaren läßt. Noch an manchen Orten dürfte sich die

Anstaltskommission etwas mehr ins Zeug legen, die nötigen Mittel zu
beschaffen, um nicht nur ihren Pfleglingen alles Nötige zukommen zu
lassen, sondern auch deren Pfleger ein sorgenfreieres Schaffen und Leben

zu bieten. Möge unsere Enquête dazu beitragen, daß in absehbarer Zeit
alle lieben Amtsbrüder- und -Schwestern mitsamt ihren Hilfskräften den
wohlverdienten Lohn erhalten und eine beruhigende Sicherung für die
Altersjahre in Aussicht haben. Opfersinn und Idealismus in Ehren! Aber
unser Meister spricht: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.

Aiàng.
Es ist wertvoll, zu erfahren, wie im Vergleich zu vorstehenden

Ausführungen, z. B. das Personal in den stadtzürcherischen
Anstalten finanziell gestellt ist. Laut Reglement vom 6. Dezember 1924
wird es in folgende Klassen eingeteilt:
Klasse I Fr. 299—390 per Monat: Werkmeister I, Aufseher I, Ober¬

schwester I.
Klasse II Fr. 179—259: Werkmeister II, Aufseher II, Oberschwester II,

Krankenwärter.
Klasse III Fr. 149—229: Krankenschwestern, Personal mit erzieherischen

Aufgaben, Handwerker, gelernte Gärtner.
Klasse IV Fr. 199—209: Hausbeamtinnen (nach dem neuen Entwurf

kommen Hausbeamtinnen in Klasse III), männliches

gelerntes Personal für Gewerbebetrieb
und Landwirtschaft (Vorarbeiter, ungelernte
Gärtner, Melker), Köchinnen I.

Klasse V Fr. 89—159: Gelerntes weibliches Personal: Köchinnen II,
Gehilfinnen, Schneiderinnen, Lingèren,
Wäscherinnen, Wärterinnen, ungelerntes männliches

Personal: Knechte, Hausburschen usw.
Klasse VI Fr. 59— 90: Ungelerntes weibliches Personal: Haus-, Zim¬

mer- und Küchenmädchen usw.
Die freie Station (Kost, Logis und Besorgung der Wäsche) wird mit

Fr. 135.— für den Monat und per Kopf gewertet. Beim Eintritt gilt
die Mindestbesoldung als Regel, die Höchstbesoldung wird nach 19 Dienstjahren

erreicht.
Ferien werden gewährt:

Fm 1. bis 4 Dienstjahr 9 Arbeitstage
Von dem Jahre an, in dem sie zurücklegen
das 5. Dienstjahr oder 28. Altersjahr 12 „

11. 35. 18
50. 24

Verbringt das Personal die Ferien auswärts, so erhält es eine
Barvergütung von Fr. 3.— im Tag.

In der Regel soll das Personal 61 Ruhetage im Fahr erhalten.
Die wirkliche Arbeitszeit beträgt im allgemeinen 19 Stunden täglich,

ohne Essenszeit und Ruhepause. E. Goßauer, Zürich.
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